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l. Allqemeine Bestirnmunqen

s1
Firma und Sitz

(1) Die Firma der Gese¡tschaft lautet:

Stadion Halle Betriebs GmbH.

(2) Sitz der Geseltschaft ist Haile (Saate).

s2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unlernehmens sind die Erbringung von Betriebsleistungen für das Kurt-
Wabbel-Stad¡on in Halle (Saale), ìnsbesondere das kaufmännische und technische Ma-
nagement, die Erbringung von lnstandhaltungs- und lnstandsetzungsarbejten, das Mar-
keting sowie sámtllche weiteren bei dem Betrieb des Stadlons notwendigen Leistungen.

(2) D¡e Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Gegenstand des unternehmens zusammenhängen oder ihm un-
mittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Sie darf jedoch keine Zweigniederlassungen err¡chten, sich nicht an anderen Unter-
nehmen beteiligen oder unternehmensverträge im sinne von gg 291, 292 AktG schlie-
ßen und lnteressengemeinschaften eingehen.

i

s3
Dauer der Gesellschaft , Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2, Das ceschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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s4
Bekanntmachungen

Die Bekanntmach ungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronrschen Bundesan'
zeiger der Bundesrepublik Deutschland.

ll. Stammkapital. Geschäftsführunq und Vertretunq

s5
Stammkapital, Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgl Euro 25.000,- (in Worten: Euro fünfund-
zwanzigtausend).

(2) Auf das Stammkapital übernehmen

- die Stadt Halle (Saale) einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von Euro 12.750,00,

- der Hallesche Fußballclub e.V. einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von Euro
5.250,00 und

- die Stadion Halle GbR, bestehend aus den Gesellschaftern (i) GP Papenburg Hochbau
GmbH und (ii) Belon- & Rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG, einen Geschàftsan-
teil ¡m Nennbetrag von Euro 7.000,00.

Die Stammeinlagen werden in Geld erbracht und sind in voller Höhe sofort in bar zu
erbringen, Eine Nachschussverpf lichtung der Gesellschafter besteht nichl.

s6
Geschäftsführung

(1) Die Gesellschaft hat einen Geschâftsf ührer.

(2) Die Stadt Halle (Saale) hat kraft Sonderrecht die Befugnis, einen fùr das Amt geeigneten
Geschäflsführer zu bestimmen, ohne dass es der Zustimmung der übrìgen Gesellschaf-
ter bedarf. Der von der Sladt Halle (Saale) benannte Geschàftsführer kann nur von der
Stadt Halle (Saale) oder aus wichligem Grund abberufen werden.

(3) Die Prokuristen werden von der Gesellschafterve rsamm lung bestellt und abberufen.

(4) Die Rechte und Pflichten des Geschàftsf ührers ergeben s¡ch aus dem Gesetz, diesem
Gesellschaftsve rtrag, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, dem Anstellungs-
vertrag und den von der Gesellschafterversamm lung gegebenen Anweisungen.
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Die Vertretu ngsbefugnis des Geschäftsfùh rers (im Außenverhåltnis) ist unbeschfânkt.
Geschäftsf ùhrungsmaßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausge-
hen und solche, welche die Geschäftsordnung fùr die Geschäflsführung best¡mmt, be-
dürfen jedoch (im lnnenverhältnis) der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterve r-
sammlung.

Der Geschäftsführer darf n¡cht Mitglied des Beirats sein.

s7
Vertretung

(1) Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer vertreten.

(2) Die Gesellschafterversam m lung kann dem Geschäftsführef generell oder für den Einzel-
fall die Bef reiung von den Beschränkungen des S t B1 BGB erteilen, auch f ür den Fall,
dass die Gesellscha{t zur Ein-Personen-GmbH wird

lll. Gesellschafterversammlunqund-beschlüsse

(1)

(2)

s8
Gesel lschafterversamm I u ng

Dje Gesellschaflerversamm lung n¡mmt d¡e gesetzlichen Rechte und pfl¡chten wahr.

Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich innerhalb
von zwei Monaten nach Aufstellung des Jah resabschlusses durch die Gescháftsführu ng
statt. Darüber hinaus sind außerordentliche Versammlungen einzuberufen, wenn dies im
lnteresse der Gesellschaft erforderlich ist oder wenn es von Gesellschaftern, dìe zu-
sammen mindestens 10 % des Stammkapitals innehaben, verlangt wird.

Die Einberufung erfolgtldurch die Geschäftsführung mittels eingeschriebenen Briefes
bzw. mit Rückschein versehenen Briefes unter Mitteilung der Tagesordnung. Der Einla-
dung zur ordentlichen Gesellschafterversamm lung sind der Jah resabsch luss, der Lage-
berìcht und ein etwaiger Prüfungsbericht des Abschlussprùfers beizufùgen, Sonstige
Vorlagen zu den Gegenständen der Tagesordnung sollen den Teilnehmern nach Mög-
lichkeit spätestens erne woche vor der sitzung zugeleitet werden. Die Ladungsfrist be-
tràgt bei ordentfichen Gesellschafterversam miungen vier wochen, bei außerordentlichen
Gesellschafterversam mlu ngen zwei Wochen und beginnt m¡t der Aufgabe der Einladung
zur Post, wobei der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung nicht mitgerech-
net werden.

Gesellschafterversam m lungen finden am Sjtz der Gesellschaft statt, sie können aus
begfündetem Anlass an einem anderen Ort abgehalten werden. Die Versammlung wáhlt
mit einfacher Mehrheit aus ihrer l\4itte einen Vorsitzenden.

(3)

(4\
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Die Gesellschafterversam m lung ¡st beschlussfähig, wenn m¡ndestens gO % des gesam-
ten Stammkapitals anwesend oder ordnungsgemäß vertreten s¡nd. lst das nicht der Fall,
so ist unverzùglich gemàß Absatz (3) eine neue Gesellschafterversammlung zu berufen,
die dann ohne Fücksicht auf das vertretene Stammkapital beschließen kann. Darauf ist
in der Ladung besonders hjnzuweisen.

Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversamm lung durch einen Mitge-
sellschafter oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dr¡tten vedreten lãs-
sen. Die vollmacht bedarf der schriftform. Telefaxform ist ausre¡chend. Für mehrere Er-
ben und Vermåchtnisnehmer gilt g 24.

Über oie Verhandlung der Gesellschafterversa mm lung ist - soweit ejne notarielle Beur-
kundung nicht erforderlich rst - e¡ne Niederschrift in deutscher sprache aufzunehmen,
die vom Vorsitzenden der Gesellschafterversamm lung zu unterzeichnen ist. Jedem Ge-
sellschafter ist eine Abschrift der Niederschrift zu ihrer lnformation per Einschreiben zu-
zusenden.

ss
Gesel lschafterbeschl üsse

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in versammlungen gefasst. Außerhalb von
Versammlungen können sie, sowe¡t n¡cht zwingendes Recht eine andere Form vor-
schreibt, durch schriftl¡che, fernschriftliche, telegraphlsche oder múndl¡che bzw. fern,
mùndl¡che Abstimmung oder per Email gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter
an der Beschlussfassung bete¡ligt und keiner der Art der Beschlussfassung widerspricht.
Die N¡chtbeantwortu ng der Aufforderung zur stimmabgabe innerhalb der dort gesetzten
Frist, die zwei Wochen nicht unterschre¡ten dad, gilt als Ablehnung.

Gesellschafterbeschlùsse werden m¡t der Mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst,
soweit nicht Gesetz oder Gesellschaftsvertrag eine größere Mehrheit vorsehen, Je € 1,-
eines Geschäftsanteils gewähren e¡ne sl¡mme. stimmenthaltungen gelten als n¡cht ab-
gegebene Stimmen. I
Gesellschafte rbeschlússe können tedigl¡ch innerhalb von einem Monat seit zugang des
Beschlussprotokolls durch Klage angefochten werden.

Über die gesetzlichen Mehrheitserfordernisse hinaus ist für Maßnahmen der Kapitaler-
höhung und Kapjtalherabsetzung eine l\,4eh¡'heit von g0 % der abgegebenen stimmen er-
forderlich.

s10
Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Der Jahresabschfuss (Bilanz, Gewinn- und vertustrechnung, Anhang) und der Lagebe-
richt sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss
des Geschäftsjahres aufzustelfen und zu unterzeichnen. Bei der Aufstellung und prü-

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)



(2)

Gesel schaltsvertrag
S1âclion Hâlle BetrLebs GmbH

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften des Dritten Bu-
ches des Handelsgesetzbuchs fùr große Kapitalgesellschaften anzuwenden, sofern die
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs nicht bereits unmittelbar gelten oder weiterge-
hende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen.
Der Jahresabschluss ist ohne Rúcksicht auf die gesetzlrchen Voraussetzungen der Prü-
fungspflicht durch einen Wirtschaftsprüfer zu prùfen, Der Abschlussprüfer wird von der
Gesellschafterversam mlung bestellt, Der Auftrag an den Abschlussprüfer ¡st auch auf
die Aufgaben nach $ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltgrundsätzegesetz zu erstrecken.

Die Feslstellung des Jah resabschlusses obliegt der Gesellschafterversammlung.

Den für die Stadt Halle (Saale) zuständigen Rechnungsprüfungse¡nrichtungen stehen
die Rechte gemäß $ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.

s 11

Ergebnisverwendu ng

Erwirtschaftele Gewinne der Gesellschaft sind in vollem Umfang ìn den Betrieb sowie
die Reinvest¡tion/lnstandhaìtung des Stadions zu investieren, eine Ausschüttung an die
Gesellschafter erfolgt nicht

(s)

(4)
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lV. VerfüqungüberGeschäftsanteile

s 12
Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen

Jede Verfügung, Veräußerung, Abtretung, Verpfändung oder sonstige Belaslung von
(Teil-) G eschäftsanteilen bedarf zu ihrer wirksamkeit der Zustìmmung der Gesellschaf-
terversammlung mit 80 % der abgegebenen St¡mmen. Von der Verfùgungsbesch rän-
kung befreit sind die von der Stadt Halle (Saale) gehaltenen Geschäftsanteile.

Die in Absatz (1) getroffene Regelung gilt entsprechend fùr Gestaltungen, d¡e e¡ner Ver-
fügung gleichkommen, insbesondere auch fùr Treuhand- und Stimmbindungsverträge
oder die Einräumung von U nte rbeteìligungen an Geschäftsanteilen.

s13
Vorerwerbsrecht

Beabsichtigt ein Gesellschafter, seine Geschäftsanteile oder Teile davon sämflich oder
zu einem Teil .an einen Dritten zu veräußern, so muss er diese Geschàftsanteile zu-
nächst sämtl¡chen übrigen Gesellschaftern m¡ttels eingesch riebenen Br¡efes unter An-
gabe des Interessenten und der vorgesehenen wesentlichen Veräu ßerungskonditionen
zum Erwerb andienen. Den übrigen Gesellschaftern steht in diesem Falì ein Recht zum
Erwerb der zur Veràußerung stehenden Geschäftsanteile zu den mitgeteilten Kond¡tio-
nen zu.

Dabei steht das Vorerwerbsrecht den übr¡gen Gesellschaftern in dem Verhältnis zu, in
welchem die Nennbetråge der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile zueinander ste-
hen. sofern ein zum ErÍ¡ve rb berechtigter Gesellschafter von seinem Erwerbsrecht nicht
gemäß dem nachfolgenden Absatz (2) fristgeÍecht Gebrauch macht, steht dieses den
übrigen erwerbsberechtigten Gesellschaftern gemäß nachfolgendem Absatz (3) ìn dem
verhältnis zu, ìn dem dje Höhe der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile zueinander
stehen.

Das Recht zum Erwerb gemäß Absatz (1) kann nur bis zum Ablauf von vier Wochen seit
Zugang der in Absatz (1)genannten Mitteilung und nur durch schriffliche Erklärung ge-
genüber dem veräuße rungswilligen Gesetlschafter ausgeübt werden.

Soweit und sofern Gesellschafter ihr Recht zum anteiligen Erwerb der ihnen gemàß Ab-
satz (1) zum Erwerb angebotenen Geschäftsanteile nicht oder nicht gemäß Absatz (2)
fristgerecht ausüben, haben die übrigen Gesellschafter das Recht, die auf diese Gesell-
schafter entfallenden Geschäftsanteile zu erwerben. Dieses Recht kann nur innerhalb
von zwei Wochen nach Ablauf der Vìer-Wochen-Frist des Absatzes (2) ausgeübt wer-
den. lm Ùbrigen gelten die Regelungen der Absätze (1) und (2) entsprechend.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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l@)

(5)

Jeder zum Erwerb berechtigte Gesellschafter kann se¡n Erwerbsrecht hinsichtlìch des
ihm nach Absatz (1)zustehenden Teils der zum Verkauf stehenden Gescháftsante¡le al-
lein geltend machen.

Die vorgenannten Bestimmungen finden keine Anwendung auf Übertragungen der Ge-
schàftsanteile der Stadt Halle (Saale) auf die Stadtwerke GmbH oder mit dieser verbun-
dene Unternehmen i.S.v. $ 15 ff . AktG.

s14
Mitverkaufsverpf lichtung und -recht

Für den Fall, dass Gesellschafter beabsichtigen, GeschäftsanÏeile oder Teile davon
nach Maßgabe der Regelung des Geselischaftsvertrages zu veräußern und sowe¡t Vor-
erwerbsrechte nicht ausgeübl worden sind, sind sie verpflichtet, im Rahmen dieser Ver-
äußerung sicherzustellen, dass die anderen Gesellschafter aus ihrem Bestand Ge-
schäftsanteile im Verhältnis zu ihrer Beteiligung zusammen mit denen des veräuße-
rungswilligen Gesellschafters m¡tveräußern können.

Sofern der veräußerungswillige Gesellschafter nur e¡nen Teil seiner Bete¡ligung an der
Gesellschaft úberträgt, erstreckt sich das Mitverkaufsrecht der anderen Gesellschafter
nur auf denjenigen Teil ihrer Bete¡ligung, der dem Verhältnis des vom Veräußerer über-
tragenen Teils seiner Beteiligung im Verhältnis zu dessen Gesamtbeteiligung entsprichl.

Der veräußerungswillige Gesellschafter ist verpfl¡chtet, sich um die Unterbre¡tung eines
winschaftlich gieichwertigen Angebots an die anderen Gesellschafter zu bemùhen. Die
anderen Gesellschafter können dieses Angebot nur innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen annehmen. Das Mitverkaufsrecht entfällt bei Ablehnuno sowie bei Ablauf der Frist
ohne vorherige Annahme.

Bei der Veräußerung von Geschâftsanteilen an einen Wettbewerber der Gesellschaft
oder dem Erwerb der mehrheitlichen Ante¡le an der Gesellschaft durch den Käufer kön-
nen die Gesellschafter jeweils die Mitveräußerung sämtlicher ihrer Geschäftsanteile an
der Gesellschaft verlangbn.

t
(1)

(2)

--t'



Gesellschallsvertrag
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V. Einziehunq

s15
Einziehung, Andienungs- und Kündigungsrecht

Die Einzìehung eines Geschäftsanteiles eines Gesellschafters ist mit dessen Zustim-
mung zulässig.

Die Einziehung des Geschäftsanteiles eines Gesellschafters ist ohne dessen Zustim-
mung nur zulässig, wenn

(a) dies in diesem Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und die Voraussetzungen der
betreffenden Bestimmungen vorliegen;

(b) der Vertrag über die Belriebsleislungen für das Stad¡on in Halle (Saale) zwischen
der Gesellschaft und einem Gesellschafter, seitens des Gesellschafters gleich
aus welchem Grund, oder seitens der Gesellschaft gekündigt wird oder durch
Ze¡tablauf erledigt ¡st;

(c) der Mietvertrag ùber das Stadion in Halle (Saale) zwischen der Gesellschaft und
einem Gesellschafter, seitens des Gesellschafters gleich aus welchem Grund,
oder seitens der Gesellschaft gekúndigt wird oder durch Zeitablauf erledigt ist;

(d) über das Vermögen des Gesellschafters das lnsolvenzverfahren eröffnet oder
die Eroffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt w¡rd;

(e) ein Gesellschafter ohne die erforderliche Zustimmung gemáß $ 12 ùber einen
Geschäftsanteil verf ügt;

(f) in dessen Person ein die Ausschließung rechtf ertigender Grund, ¡nsbesondere
durch Treueverletzungen und / oder gesellschaftswìdriges und / oder gescháfts-
schädigendes Verhaìten vorliegt oder dieser seinen Austritt aus der Gesellschaft
erklärt. i

Die Regelung in Absatz (2) lit. (b) und (c) gilt entsprechend, wenn ein entsprechender
Drenstleistungs- oder Mietvertrag zwischen der Stad¡on Halle Betriebs GmbH und einer
Gesellschaft abgeschlossen worden ¡st, die wiederum ein vertragliches und / oder ge-
sellschaftsrechtliches Verhältnis zu dem betreffenden Gesellschafter unterhält.

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Berechtigten gemeinschaftlich zu, so ist die Einzie-
hung auch zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes (2) nur in der Person des
Mitberechtigten vorliegen, Das gle¡che gilt, sofern Angehörige im Sinne von $ 15 AO e-

benfalls G esc h äf tsa nteìle halten.

Die Einziehung wird von der G esellschafterversamm lung mit einer Mehrheit von 75 "k
des stimm berechtigten Kapitals beschlossen. Der betroffene Gesellschafter hat bei der
Beschlussfassung kein Stimmrecht. lm Rahmen der Einziehung eines Geschäftsanteils
kann das Stamrnkap¡tal der Gesellschafl herabgesetzt werden. Ebenso können durch
einfachen Meh rheitsbeschluss neue Geschäftsanteile gebildet und bestehende Anteile

/

fl

(1)

(2\

(3)

(4)

(5)
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aufgestockt werden. Neu gebildete Geschäftsanleile können der Gesel¡schafl als eigene
Geschäftsanteile oder den Gesellschaftern oder Dritten zugew¡esen werden.

Vom Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung über den Einziehungsbeschluss beim Gesell-
schafter bis zur endgültigen Wirksamkeit der Einziehung ruht das Stimmrecht des belrol-
f enen Geseìlschafters.

ln den vorstehend in Absatz 2lit. (b) und (c) genannten Fällen und im Fall der Insolvenz
der Gesellschaft hat der betroffene Gesellschafter das Recht, seinen Geschäftsanteil an
der Gesellschaft auf die Stadt Halle (Saale) gegen Freistellung von sämtlichen Verbind-
ìichkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Geschäftsanteil zu übertragen. Als Ge-
genleistung für die Ùbertragung erhält der betroffene Gesellschafler von der Stadt Halfe
(Saale) eine Vergütung, deren Höhe sich entsprechend S 16 bemisst, mìndestens je-

doch dem Nennbelrag des Geschäftsanleils des betroffenen Gesellschafters entspricht.
Verweigerl die Stadt Halle (Saale) in den vorstehend in Absatz 2lit. (b) und (c) genann-
ten Fällen eine Úbernahme, kann der betroffene Gesellschafter seinen Geschäflsanteil
freì von den in $$ 12 bis 14 geregelten Beschränkungen an einen Dr¡tten veráußern oder
seine Gesellschafterstellung mit einer Fr¡st von sechs l,4onaten zum Ablauf eines Ge-
schäftsjahrs schriftlich gegenüber der Gesellschaft kündigen. Mit Wirksamwerden der
Kündìgung scheidet der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus und erhält
eine Abfindung, deren Höhe sich enlsprechend $ 16 bemissÌ, mìndestens jedoch dem
Nennbetrag des Geschäftsanteils des betroffenen Gesellschafters entspricht.

s 16
Einziehungsvergütung

Die Vergütung besteht in einem Geldbetrag in Höhe desjenigen Anteils an dem gem.
Abs.2 zu berechnenden Reinvermögen (Stammkapital zzgl. der Rücklagen und eines
etwaigen Bilanzgewinns, abzüglich eines etwaigen Bilanzverlustes) der Gesellschaft
zum St¡chtage, der dem Verhältnis des e¡ngezogenen Geschäftsanteils zum Stammkapi-
tal entsprìcht, abzgl. des in Abs.4 bezeichneten und zzgl. des in Abs.5 bezeichneten
Betrages. Stichlag istrber Schluss des letzten vor Einziehung abgelaufenen Geschäfts-
jahres der Gesellschaft.

Als Reinvermogen i.S.v. Abs. 1 gilt das buchmäßige Reìnvermögen der Gesellschaft,
das in dem durch die Gesellschafter festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft
zum Stichtag ausgewiesen ¡st.

Nachträgliche Änderungen der Jahresbilanz der Gesellschaft infolge steuerlicher Au-
ßenprùfungen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme einer Anfechtung des den
betreffenden Jahresabschluss feststellenden Geseilschafterbeschlusses) bleiben auf die
Einzieh u ngsve rgütung ohne Einf luss.

Von dem Teil des Reinvermögens i.S.v. Abs, 2, der auf den Geschäftsanteìl des aus-
scheidenden Gesellschafters enlfällt, ist ein Betrag in Höhe des Teiles des in dem Jah-
resabschluss zum Stichtag ausgewiesenen Bilanzgewinns abzuziehen, der an den aus-
scheidenden Gesellschafter ausqeschüttet wird.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Dem Anteil am Reinvermögen i.S.v. Abs. 2, der auf den Geschäftsanteil des aussche¡-
denden Gesellschafters entfállt, ist derjenìge Betrag h¡nzuzurechnen, der an den aus-
scheidenden Gesellschafter ausgeschüttet werden müsste, wenn der auf seinen Ge-
schäftsanteil zeitanleilig entfallende Terl des ausschüttungsfähìgen Jahresüberschusses
des Geschäftsjahres, ¡n dem die Einziehung erfolgt, voll an ihn ausgeschüttet würde.

Streit¡gkeiten über die Höhe der Eìnzieh u ngsvergütung werden von einem durch die
lnduslrie- und Handelskammer ìn Halìe (Saale) zu benennenden Wirtschaftsprüf er als

Schìedsgutachter, der auch über die Kosten seiner lnanspruchnahme entsprechend den
Bestimmungen der SS 91 Íf . ZPO zu befinden hal, für alle Beteil¡gten endgültìg entschie-

den.

s17
Zahlbarkeit der Einziehungsvergütung

Die Ëinziehu ngsvergütung ist in drei gleìchen Teilbeträgen zu entrichten. Der erste Teilbe-

trag ist sechs Monate nach Erklärung der Einziehung durch die Geschäftsfüh rung der Ge-

sellschaft auszuzahlen. Die folgenden Teilbeträge sind jeweils e¡n Jahr nach Fäll¡gkei't des

vorausgehenden Teilbetrages zur Zahlung fällig. Die Gesellschaft ¡st jederzeit berechtigt,

Zahlungen vor Fálligke¡t zu leisten. Der jeweils offenstehende Teil der Einziehungsvergü-

tung ist mit 2 o/o p.a. über dem in S 247 BGB genannten Zinssatz zu verzinsen.

Abweichend von Abs. 1 ist die Einziehungsvergütung im Fall des S 15 Abs. 2 lit. (b) letzte

Alternative (Erledigung des Venrages über d¡e Betriebsleistungen durch Zeitablauf) in voller
Höhe 6 Monate nach Erklärung der Einziehung durch die Geschäftsfùhrung der Gesellschafl
auszuzahlen.

Falls, soweit und solange Zahlungen gegen $ 30 Absatz (1) GmbHG verstoßen würden,
gelten Zahlungen auf den Hauptbetrag als zum vereinbarten Satz verzinslich gestundet,

Zinszahlungen als unverz¡nslich gestundet.

Der ausscheidende Gesellschafter ist n¡cht berechtigt, von der Gesellschaft S¡che rhe¡tsleis-

tungen für die jeweils ausstèhenden Zahlungen einschließlich Zinsen zu verlangen.

s 18
Abtretung statt Einziehung

Soweit die Einziehung eines Geschäftsanteìls nach diesem Gesellschaftsvertrag zuläs-

sig ist, kann die Gesellschafterversammìung - ohne Stìmmrecht des ausscheidenden
Geselìschafters - stattdessen verlangen, dass der Geschâftsanteil an die Gesellschaft

oder eine von ¡hr bezeichnete Person, be¡ der es sich um einen Gesellschafter oder ei-

nen Treuhänder handeln kann, abgetreten wird, und zwar auch dergestalt, dass der Ge-

schäftsanteil teilweise eingezogen wird und im übrigen an die Gesellschaft oder die von

¡hr llezeichnete Person abzutreten ist.

{

(1)

(2)
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(2) Soweit die Gesellschafterversammlung statt der Einziehung des GeschÈiftsanteìls des-
sen Abtretung an eine von ihr bezeichnete Person verlangt, gelten die Bestimmungen
der SS 16 und 17 enlsprechend m¡t der Maßgabe, dass die Vergütung für den abzutre-
tenden Geschäftsanteil von dem Erwerber des Geschäftsanteils geschuldet wird und die
Gesellschaft fùr deren Zahlung wie ein Bürge haftet. $ 30 Absatz (1)GmbHG bleibt un-
berúhrt.

Vl. Verschiedenes

s 1e
Beirat

Die Gesellschaft hat einen Beirat mìt den sich aus d¡esem Vertrag ergebenden Fechten
und Pf lichten.

Der Beirat besteht aus m¡ndestens I Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann
mit einer Mehrheit von 80% der abgegebenen Stimmen eine größere Mitgliederzahl be-
schließen.

Dem Beirat gehören mindestens an:

(a) vier Vertreter, dre von der Stadt Halle (Saale) entsandt werden
(b) zwei Vertreter, die von dem Hallesche Fußballclub e.V. entsandt werden,
(c) zwei Vertreter, die von der Stadion Halle GbR, bestehend aus den Gesellschaf-

tern GP Papenburg Hochbau GmbH und Beton- & Rohrbau C.-F. Thymian
GmbH & Co. KG entsandt werden.

Machen die genannten Gesellschafter von ihrem jeweiligen Enlsenderecht keinen
Gebrauch oder hat der Beirat mehr als I Mitgl¡eder, beschließt die Gesellschafter-
versammlung mit einer Mehrheit von 80% der abgegebenen Stimmen über die Be-
setzung der freien Plätze ¡m Beirat.

Der Beirat wählt aus den von der Stadt Halle (Saale) entsandten Vertretern den Beirats-
vorsitzenden. Sofern der zuständige Beìgeordnete der Stadt Halle (Saale) Mitgl¡ed des
Beirates ist, soll er Vorsitzender des Beirates sein. Sein Stellvertreter ist aus der Mitte
des Beirates mit einfacher Stìmmenmehrheit zu wählen.

Die Amtsdauer der Beiratsm itglieder endet mit der Beendigung der ordentlichen Gesell-
schafterversam m lung, die über die Entlastung für das vierte Geschàftsjahr nach dem
Beginn der Amlszeii beschließt, spätestens jedoch mit dem Abfauf des 30.09. des Jah-
res, welches auf das vierte Geschäflsjahr folgt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit be-
g in n't. wird nicht mitgerechnet.
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Jedes Beiratsmitglied kann vom jeweils zur Entsendung berecht¡gten Gesellschafler
jederzeit ohne Angabe von Grúnden abberufen werden. Be¡ratsm itglieder, die durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung entsandt wurden, können von dieser mit einer
Mehrheit von 80% der abgegebenen Stimmen jederze¡t ohne Angabe von Gründen ab-
berufen werden.

War für die Entsendung eines Beiratsmitgliedes die Zugehörigke¡t zum Rat oder zur
Verwaltung der Stadt Halle (Saale) bestimmend, endet das Beiratsamt mit dem Aus-
scheiden aus dem Rat oder der Verwaltung. Gleiches gilt, wenn fùr die Entsendung eì-

nes Beiratsm ¡tgliedes die Zugehörigkeit zum Halleschen Fußballclub e.V. oder zu den
Gesellschaftern der Stadion Halle GbR bestimmend war. FLir die restliche Amtszeit soll
ein Ersatzmitglied entsandt werden.

Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung e¡ner Frist von vier Wochen durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen. Für ein ausgeschiede-
nes Mitglied soll vom jeweils zur Entsendung berechtigten Gesellschafter bzw. von der
G esellschafterversammlu ng für die restliche Dauer der Amtszeit eine neue Person be-
stellt werden,

Alle Beiratsm itglieder müssen nach Können und Erfahrung in der Lage sein, die dem
Beirat übeñragenen Aufgaben ordnungsgemáß zu erfüllen. D¡e Beiratsmìtglieder sind
nicht an Weisungen e¡nzelner Gesellschafter oder der Gesellschaftergesamtheit gebun-
den; s¡e haben s¡ch be¡ rhren Entscheidungen, unter Beachtung von Gesetz und Gesell-
schaftsvertrag, ausschließìich vom Wohl der Gesellschaft leiten zu lassen. Über verlrau-
liche Angaben und Geheimnìsse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigke¡t ¡m Beirat bekannt werden, haben sie Still-
schweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Beirat.

Die Beiratstätigkeit ist ehrenamtlich. D¡e Mitglieder erhalten Ersatz für d¡e ihnen ent-
standenen Aufwendungen. D¡e Gesellschafterversamm lung kann fùr die Erstattung der
Aufwendungen eine jährliche Pauschale festlegen.

t

Der Beìrat gibt sìch e¡ne Geschàftsordn u ng.

Der Beirat tritt zusammen, sobald es die Geschàfte erfordern.

s20
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Beirates

Der Be¡rat wird vom Vorsitzenden unter M¡tteilung des Tagungsods, der Tagungszeit
und der Tagesordnung und Beifúgung der für die Tagesordnung erforderlichen Unterla-
gen mit einer Frist von mindestens 2 Wochen einberufen, wobei der Tag der Ladung
und der Tag der Sitzung nicht mitzuzählen sind. ln besonders dringenden Fälfen kann

eìne andere Fonr der Einberufung und eirre kürzere Frìst gewàhlt werden. Jedes Bei-

10.

11.

12
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ratsmitglied sowie dìe Geschäftsfùh ru ng konnen unter Angabe des Zwecks und der
Gründe die Einberufung des Be¡rates vom Vors¡lzenden verlangen.

Der Beirat ist beschlussfähig, wenn såmtliche Beiratsm itglieder ordnungsgemäß gela-
den sowie der Vorsitzende oder sein Stellver-treter anwesend und insgesamt mindes-
tens die Hälfte der Beiratsm itglieder anwesend ist. lst der Beirat nicht ordnungsgemàß
ernberufen, so können verb¡ndliche Beschlússe des Beirates nur gefasst werden, wenn
sämtlìche Mitglieder des Beirates anwesend und damit einverstanden sind, dass ùber
den betreffenden Gegenstand trotzdem verhandelt und beschlossen w¡rd.

lst der Beirat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so
kann binnen einer Woche eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einberufen
werden. Bei der Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Beirat in der neuen Sit-
zung tJeschlussfäh¡g ist, wenn mindestens 3 Mitglieder an der Beschlussfassung te¡l-
nehmen.

Schriftliche, fernschriftliche (Telefaxe), telegralische oder mündliche bzw. fernmündliche
oder per Email edolgte Beschlussfassu ngen sind zulässìg, wenn sich alle Be¡ratsmit-
glieder an der Beschlussfassung bete¡ligen und kein Beiratsmitglied einer solchen Be-
schlussfassung widerspricht.

Der Beirat entscheidet mit e¡nfacher Mehrheit der abgegebenen St¡mmen, sofern ge-
selzlich oder nach diesem Gesellschaflsvertrag kelne andere Mehrheit vorgeschrieben
ist. St¡mmenthaltu ngen werden nicht gezählt. Bej Stimmengleichheit zählt die Stimme
des Vorsìtzenden zweif ach.

Über jede Sitzung des Beirats sowie über die nicht in Sitzungen gefassten Beiratsbe-
schlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Protokollführer und vom Vorsitzen-
den zu unterzeichnen und jedem Beiratsmitglied zuzuleiten ¡st. Das Original der Nieder-
schrift wird jeweils beim Vorsìtzenden des Beirats geführt.

Die Geschäftsfü hru ng ist berechtigt und verpflichtet, an den Sitzungen des Beirates
teilzunehmen, wenn dieper n¡cht im Einzelfall etwas anderes beschließt.

s21
Aufgaben des Beirates

Der Beirat berät und überwacht die Geschäftsfüh rung bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben. Er kann insbesondere von dem Geschäftsführer jederzeit e¡nen Ber¡cht über die
Angeìegenhe¡t der Gesellschaft verlangen und sich auch selbst darüber informieren, die
Bücher und Schriften der Gesellschalt e¡nsehen und prüfen sowie örtl¡che Besichtigun-
gen vornehmen. Er kann damit auch einzelne [,4itglieder oder fûr bestimmte Aufgaben
besondere Sachverständige beauftragen.

Der Beirat berät im Regelfall die seiner Zuständigkeit unterliegenden Vorlagen für die
Beschlüsse der Gesellschafterversamm lung und gibt hierfúr Beschlussempfeh lu ngen

{
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(d)
(e)

(f)

(s)

(h)

(i)

/

fl
I

ab.

Der Zuständigkeit des Be¡rates unterl¡egen:

(a) Zustimmung zur Bestellung von prokuristen
(b) die Feststelfung des Wirtschaftspla ns sowie dessen Änderungen
(c) die Prüfung des Jah resabsch lusses und des Lageber¡chts und der Vorschlag

an die Gesef lschafterversam mlung úber die Feststellung des Jahresabschlus-
ses und über die Ergebnisverwendung
Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprùfer
der Abschluss von Verträgen ab einer vom Beirat in der Geschäftsordnu ng be-
stimmten Wertgrenze und Dauer
der Erwerb, die Belastung oder Veräußerung von Grundstücken oder grund-
stucksgle¡chen Rechten ab e¡ner vom Beirat in der Gescháftsordnung be-
stimmten Werlgrenze
der Abschluss, die Änderung oder die Aufhebung von Miet-, pacht- und Lea-
singverträgen ab einer vom Beirat in der Geschäftsordnung bestimmten Wert-
grenze und Ze¡tdauer
die Aufnahme von Krediten und die Gewährung von Darlehen sowie die über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Sicherheitsleistungen
Enlscheidungen úber Investitionen, die im Winschaftsplan n¡cht vorgesehen sìnd
oder einen vom Beirat in der Geschäftsordnu ng festgelegten Wert ùber-
schreiten
Aufstellung oder Änderung der Geschàftsordnung der Geschäftsfüh rung und
d¡e Entsche¡dung über Angelegenheiten, welche die Geschäftsführung dem Bei-
rat zur Entscheidung vorlegt

Der Beirat kann für bestimmte Arten von Geschäften seine zustimmung allgemein ertei
len.

Nebehleistu n g"orìifr"", sonderrechte

Dienstleistungen eines für die Gesellschaft tätigen Gesellschafters werden in einem be-
sonderen Dienstvertrag geregelt.

s23
Vereinigung von Geschäft santeilen

l\,4ehrere Geschäftsanteile, die sich in der Hand eines Geseltschafters befinden, können
zu einem einheitlichen Geschäftsanteil vere¡nigt werden.

Über die Vereinigung beschließt die Gesellschafterversamm lu ng, wobei der betroffene
Gesellscha{ter sein Stimmrecht ausüben darf.

(i)

(k)

(1)

(2)
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(3) Die Vereinigung mehrerer Geschäftsanteile ist nur möglich, wenn s¡e voll eingezahlt
sind, eine Nachschusspflicht nicht besteht, die Anteile keine unterschiedlichen Rechte
vermitteln und nicht unterschiedl¡ch belastet sind.

s24
Gemeinsame Vertreter

Steht ein Geschäftsanteil mehreren l/itberechtigten im Sinne des S 18 Absatz (1)

GmbHG ungeteilt zu, so sind diese verpfl¡chlel, durch schr¡fll¡che Erklärung gegenùber

der Gesellschaft einen gemernsamen Vertreter zur Ausübung ìhrer Rechte aus dem Ge-
schäftsanteil zu bestellen.

Gemeinsamer Vertreter kann nur ein Mitberechtigter, ein anderer Gesellschafter oder
ein zur Be rufsverschwiegenheit verpflichteter Dritter aus einem rechts- oder widschafts-
beratenden Beruf sein.

Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters ruhen die Stimmrechte aus dem Ge-
schäftsanteil.

s25
lnf ormationsrechte der Gesellschafter und lnformationspf licht der Gesell-

schaft

Die Geschäftsfuhrung ist verpfl¡chtet, jeweils bis zum '15. November eines jeden Kalen-
derjahres einen Geschäftsplan einschließlich Jahresbudget fùr das kommende Ge-
schäftsjahr aufzustelfen und der Gesellschafterversamm lu ng zur Zustimmung vorzule-
gen.

Drei Wochen nach Ende eines jeden Ouartals hat die Geschäftsf rihrung den Gesell-
schaftern jeweils Berichte mit folgendem lnhalt zu übersenden: Gewinn- und Verlust-
rechnung, Auftragseingang, Auftragsbestand und Cash Flow. Änderung dieses Be-
richtswesens dürfen nur nach entsprechendem Beschluss der Gesellschafterversam m-
lung sowie nach Zustrmmung der Stadt Halle (Saale) vorgenommen werden.

Jeder Gesellschafter kann von der Geschäftsf ührung verlangen, dass ihm in angemes-
sener Frist Auskunft ùber die Angelegenheiten der Gesellschaft erteilt und die Eins¡cht in
die Bücher und Schriften gestattet wird. Er kann zur Einsichtnahme einen zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichteten Dritten hinzuziehen oder ihn damit beauftragen.

Alle Gesellschafter haben in Angelegenheiten der Gesellschaft auch nach ¡hrem Aus-
scheiden aus der Gesellschaft Stillschweigen zu bewahren.

{ (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)



Gesellschallsvedrag
Stadion Halle Betriebs GmbH

s26
Wettbewerbsverbot

Wecler den Geseìlschaftern noch den Geschäftsfü h rern ist es untersagt, sich unmittelbar oder
mittelbar, gewerbsmäßig oder gefegentl¡ch, für eigene oder fremde Rechnung im Geschäftsbe-
reich der Gesellschaft gem. $ 2 zu betätigen, ein Konkurrenzunterneh men zu erwerben oder
sìch an einem solchen zu beteiligen.



GeseLlsclìaf ìsvertra g
Sladion Halle Belriebs Gr¡bH

(1)

(2)

(3)

(4)

Vll. Schlussbestimmunqen

s27
Auflösung, Abwicklung

Die Auflösung der Gesellschaft kann nur mit einer Mehrheit von 90% der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden. Bei einer zwe¡len G esellschafterversammlung im Sinne
des $ I Absatz (5) genügt eine Mehrheit von 80%.

Mit der Auflösung gilt der Beirat als abberufen. Nach der Auflösung ist das Vermögen
der Gesellschaft zu liquidieren.

Die Austrittskündig ung eines Gesellschafters ist nur aus w¡chtigem Grund möglich.
Durch eine solche Kündigung wird die Gesellschaft im Übrigen nicht aufgelöst. Der aus-
tretende Gesellschafter erhält eine Abfindung, deren Höhe sich entsprechend g 16 be-
rechnet.

Liquidator ist der Geschäftsfùhrer, soweit die Gesellschafterversamm lung keinen ande-
ren bestelli.

s28
Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berùhr1. Anstelle einer unwirksamen oder u ndurchfúhrbaren Bestimmung
werden die Gesellschafter eine wìrksame Best¡mmung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck
der unwirksamen oder undu rchführbaren Bestimmung entspr¡cht. lm Fall von Lücken werden
die Gesellschafter diejenige Bpst¡mmung vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und
Zweck dieses Vedrages vereìfibart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein
bedacht.

(1)

(2)

s2e
Kosten, Gerichtsstand

Die Kosten der Gründung der Gesellschaft trägt diese bis zur Obergrenze von 2.500 €.

Gerichtstand fùr alle Auseinandelsetzungen der Gesellschafter m¡teinander und mit der
Gesellschaft ist der Sitz der Gesellschaft.


